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er Tagblatt .

6 . Zweites Blatt. . Freitag den 6 . Januar (Folgt ri« drittes Klatt.) 1889.

Amtliche Bekanntmachung .
Nr. 1221W. H- Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien betreffend.
Auf Grund der 88- 138a und 154 Absatz 2 der Gewerbeordnung hat der Bundesrath die nachstehenden

Bestimmungen, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien ,
beschlossen: ^

In Ziegeleien , einschließlich der Chamottefabrlken, dürfen Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter nicht verwendet werden:
zur Gewinnung und zum Transporte der Rohmaterialien, einschließlich deS eingesumpsten Lehms,
zur Handformerei (Streichen oder Schlagen) der Steine mit Ausnahme von Dachziegeln (Dachpfannen) und von BimSsandsteinen

(Schwemmsteinen),
zu Arbeiten in den Oefcn und zum Befeuern der Oefen , mit Ausnahme des Füllens und Entleerens oben offener Schmauchöfen ,
zum Transporte geformter (auch getrockneter und gebrannter) Steine , soweit die Steine in Schiebkarren oder ähnlichen Transportmitteln

befördert werden und hierbei ein festverlegtes Gleis oder eine harte ebene Fahrbahn nicht benutzt werden kann .
II .

In Ziegeleien , in denen das Formen der Ziegelsteine auf die Zeit von Mtte März bis Mitte November beschränkt ist , sind bei der Beschäftigung
von jungen Leuten zwischen vierzehn und sechszehn Jahren und von Arbeiterinnen folgende Abweichungen von den Vorschriften der Gewerbeordnung
zulässig :

1 . Junge Leute können , abweichend von der Vorschrift im 8 - 135 Absatz 3 , an allen Werktagen mit Ausnahme de« Sonnabends und der Vor¬
abende von Festtagen elf Stunden beschäftigt werden.

2. In Ziegeleien , welche ohne ständige Anlagen betrieben werden (Feldbrände) , oder in welchen als ständige Anlage nur ein Ofen vorhanden ist,
können Arbeiterinnen und junge Leute , abweichend von den Vorschriften im 8- 135 Absatz 3 und im 8- 137 Absatz 2 , an allen Werktagen mit
Ausnahme des Sonnabends und der Vorabende von Festtagen zwölf Stunden beschäftigt werden . Alsdann ist aber nicht nur den jungen Leuten
(8. 136 Absatz 1 letzter Satz) , sondern auch den Arbeiterinnen über sechszehn Jahre Vormittags , Mittags und Nachmittags je eine Pause zu
gewähren. Die Beschäftigung muß jedesmal nach längstens vier Stunden durch eine Pause unterbrochen werden . Die Dauer der Mittags -
pause muß mindestens eine Stunde , die der übrigen Pausen mindestens je eine halbe Stunde betragen.

3. Die Arbeitsstunden der jungen Leute und der Arbeiterinnen dürfen , abweichend von den Vorschriften 8- 136 Absatz 1 Satz 1 und im 8- 13?
Absatz 1 , in die Zeit zwischen viereinhalb Uhr Morgens und neun Uhr Abends gelegt werden.

III .
In denjenigen Ziegeleien , welche von den Bestimmungen unter II Gebrauch machen , ist an einer in die Augen fallenden Stelle der Arbeitsstätte

eine Tafel auszubängen, welche in deutlicher Schrift die Bestimmungen unter I sowie anstatt des im 8- 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung vorgeschriebene»
Auszugs einen Auszug aus den Bestimmungen unter II und aus den Vorschriften der Gewerbeordnung über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeitern, soweit diese Vorschriften daneben in Geltung bleiben , in der von der Landes-Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung wiedergibtt !

In allen übrigen Ziegeleien ist an einer in die Augen fallenden Stelle der Arbeitsstätte eine Tafel auszuhängen , welche in deutlicher Schrift
außer dem im 8 - 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Auszuge die Bestimmungen unter I wiedcrgibt .

IV .
Verstehende Bestimmungen steten mit dem 1. Januar 1899 in Kraft und haben bis zum 1 . Januar 1904 Gültigkeit .
Berlin , den 18. Oktober 1898.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .
Graf vonPosadowsky .

Indem wir diese Verordnung zur öffentlichen Kenntniß bringen, machen wir darauf aufmerksam , daß dieselbe auf diejenigen Ziegeleien Anwendung
findet, welche nach den in 8 - 148 Ziffer 3 der Vollzugsverordnung in der Fassung vom 24 . März 1892 (Ges .- und Verordnungsblatt S . 39) näher bezeich -
neten Gesichtspunkten als nicht blos vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben anzusehen und somit nach 8- 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung de»
Fabriken gleichgestellt sind.

Bei der dem Bczirksamte zustehenden Entscheidung hierüber sind folgende Grundsätze zu beobachten :
a . Ziegeleien, welche auf dauernder Betrtebsstättc mit ständigen Anlagen und Maschinen betrieben werden , find ohne Rücksicht auf ihren Umfang

als Fabriken im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen ;
b . Ziegeleien, welche auf dauernder Betriebsstätte mit ständigen Anlagen, aber ohne Maschinen betrieben werden , gelten nur dann als Fabriken,'

wenn ihr Betrieb ein regelmäßiger und gewerbsmäßiger, d . h . auf den Verkauf der Steine berechneter ist, oder wenn sie eine Jahres -Produktio»
von 200000 Stück Ziegelsteinen erreichen ;

o. Feldzkegeleien, d. h. solche, welche ohne ständige Anlagen nur zur Auszkegelung des im Felde vorhandenen Lehms oder ThoneS betrieben
werden, sind den Fabriken gleichzustellen, wenn sie eine Jahresproduktion von 200000 Stück Ziegelsteinen erreichen . Werden mehrere Feld-
brände von einem Unternehmer, wenn auch auf verschiedene» Grundstücken in derselben Gemarkung betrieben , so sind sie als ein Betrieb anzu¬
sehen und den obigen Vorschriften der Gewerbeordnung unterworfen, wenn ihre gesammte Jahresproduktion 200000 Stück Ziegelsteine erreicht ;

ä . verweigert der Unternehmer einer der unter 2 und 3 bezeichnest» Ziegeleien den von ihm erforderten Nachweis über den voraussichtliche »
Umfang feiner Jahresproduktion und ist dieser Nachweis auch sonst nicht zu beschaffen, so ist der Betrieb als ein solcher von geringerem
Umfange nur dann anzusehen , wenn die Zahl der in demselben beschäftigten Personen einschließlich der mitbeschästtgtcn Frauen und Kinder
weniger als 10 beträgt. Da die Bestimmung unter II Ziffer 2 der Bundesrathsvcrordnung zu Zweifeln Anlaß gegeben hat, wird bemerkt :

Die nach dieser Bestimmung zugelasscnen Abweichungen von den Vorschriften der Gewerbeordnung über die Beschäftigung der Frauen und
jugendlichen Arbeiter waren ursprünglich nur für Feldbrandziegeleten, d. h. für die ursprünglichsten und technisch unvollkommensten Unternehmungen mit
Rücksicht auf ihre eigenthümlichen Verhältnisse in Aussicht genommen . Dieselben Vergünstigungen allen Handziegelrien einzuräumen, ist nicht für zulässig
erachtet worden, weil der Umstand , daß in einer Ziegelei nur Handformerei vorkomme , keinen sicheren Anhalt dafür biete, daß das Untern.ehmen den
Feldbränden gleich zu behandeln sei. Dagegen wurde angenommen, daß Ziegeleien , in denen außer den Umfassungsmauern des Ofens ständige Betriebs»
einrichtungen überhaupt nicht vorhanden seien, sich von den eigentlichen Feldbränden so wenig unterschieden , daß ihnen die diesem zugestandencn Er»
leichterungen nicht wohl vorenthalten werden könnten . Bei der Auslegung der in Rede stehenden Bestimmung ist daher zu beachten , daß dadurch außer
den Feldbränden nur die diesen nach Einrichtung und Betriebsweise am nächsten stehenden Unternehmungen haben geschützt werden sollen. Dement¬
sprechend ist der Satz „in welchem als ständige Anlagen nur rin Ofen vorhanden ist" in dem das Wort „ ein" nicht Zahlwort, sondern unbestimmter
Artikel ist, zweifellos dahin auszulegen, daß alle Ziegeleien, in denen außer dem Ofen noch irgend eine ständige Betriebsanlage vorhanden ist, nicht al-
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unter die Bestimmung zu II Ziffer 2 fallend anzuiehen sind. Ob eine Ziegelei , auf der ein Ringofen vorhanden ist, überhaupt unter diese Bestimmung
fallen kann oder nicht, vielmehr schon wegen ihrer vollkommeneren technischen Einrichtung aus dem Rahmen der nach der Absicht des BundeSratheS zu
begünstigenden Betriebe herausfalle , kann dahingestellt bleiben , da es wohl kaum eine mit einem Ringofen arbeitende Ziegelei geben wird, in der dieser
die einzige ständige Betriebsanlage darstellt , zumal Trockengerüste , auch wenn sie im Anschluß an den Rtngofm und mit diesem unter einem Dache auf»
gestellt sind , nicht als Aubchörungen des Ofens , sondern als davon zu unterscheidende , dauernde BetriebScinrichtungen anzusehen sein werden.

Die Bürgermeisterämter derjenigen Gemeinden , in welchen sich Ziegeleien der in Rede stehenden Art befinden , veranlassen wir :
1 . dm Unternehmern von selchen Ziegeleien , soweit diese nicht zu den in der nachfolgenden Ziffer 2 bezeichncten gehören , zu eröffnen, daß sie,

sofern sie Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in den Ziegeleien beschäftigen , an einer in die Augen fallenden Stelle der Arbeitsstätte eine
Tafel auszuhängen haben, welche in deutlicher Schrift außer dem in 8 IM Abs. 2 der Gewerbe-Ordnung bezw. 8. 151 der Vollzugs -Verordnung
hierzu vorgeschrtebenen Auszug (nach Formular L1 der letzteren im Falle der Beschäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahren und nach
Formular D 2 im Falle der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter) noch die Bestimmungen unter I der angeführten BundeSrathsverordnung
wtedergibt ;

2. den Unternehmern von Ziegeleien der in 8- 118 Ziffer 3 der Vollzugsvcrordnung zur Gewerbe-Ordnung bezeichnten Art, in denen das Forme »
der Ziegelsteine auf die Zeit von Mitte März bis Mitte November beschränkt ist , zu eröffnen , daß sie, sofern sie Arbeiterinnen oder
jugendlichen Arbeiter in der Ziegelei beschäftigen, an einer in die Augen fallenden Stelle der Arbeitsstätte eine Tafel auszuhängen haben , welche
in deutlicher Schrift die Bestimmungen unter I der BundeSrathsverordnung , sowie anstatt des in 8 138 , Abs. 2 der Gewerbeordnung vor¬
geschriebenen AuSzugS einen Auszug auS den Bestimmungen unter II dieser Verordnung und aus den Vorschriften der Gewerbe-Ordnung
über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern, soweit diese Vorschriften daneben in Geltung bleiben , wiedergibt .

Der Aushang hat für die unter Ziffer 2 erwähnten Ziegeleien die unten abgedruckte Fassung (Ha für die Beschäftigung von Arbeiter¬
innen über 16 Jahren und D 2 n für die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter) zu erhalten. Die Formulare können von Malsch und Vogel dahier

- bezogen werden;
3 . sich nach einiger Zeit darüber zu verlässigen , ob die nach Ziffer 1 und 2 vorgeschrtebenen Aushänge in den Arbeitsräumlichkettenan geeigneter

Stelle vorhanden sind ;
4 . bei diesem Anlasse zugleich festzustellen, ob auch ein nach dem Formular H der Vollzugs-Verordnung zur Gewerbe-Ordnung aufgestelltes Ver-

zeichniß der jugendlichen Arbeiter in den ArbeitSräumlichkeiten auSgehängt ist (8. 151 Ziffer 2 der Vollzugsvrrordnung).
Den Vollzug haben die Bürgermeisterämter auf 15. Februar k. I . zu berichten und dabei die Inhaber der ln Bettacht kommenden Ziegeleien

zu bezeichnen; befindet sich in der Gemeinde keine solche Ziegelei, so ist Fehlanzeige zu erstatten.
Wenn Streit oder Zweifel darüber entstehen , ob eine Ziegelei vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben wird , ist dem Bezirksamt

Bürlage zur Entscheidung zu erstatten.
Karlsruhe , den 30. Dezember 1898 . Großh . Bezirksamt .

Jacob .

Auszug
«ms den Bestimmungen der Gewerbeordnung und der Verordnung des Bundesrath - vom 18. Oktober 1898, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien , Wer die Beschäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahren in Ziegeleien , in denen das Formen der Ziegel¬

steine ans die Zeit von Mitte März bis Mitte November beschränkt ist.
I .

In Ziegeleien , einschließlich der Chamottefabriken , dürfen Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter nicht verwendet werden :
zur Gewinnung und zum Transporte der Rohmaterialien, einschließlich deS eingesumpften LehmS,
zur Handformeret (Streichen oder Schlagen) der Steine mit Ausnahme von Dachziegeln (Dachpfannen) und Bimssandsteinen (Schwemm¬

steinen),
zu Arbeiten in den Oefen und zum Befeuern der Oefen, mit Ausnahme des Füllens und Entleeren- oben offener Schmauchöfen,
zum Transporte geformter (auch getrockneter und gebrannter) Steine , soweit die Steine in Schiebkarren oder ähnlichen Transportmitteln be¬

fördert werden und hierbei ein festverlegtes Gleis oder eine harte ebene Fahrbahn nicht benützt werden kann .
H.

Wer Arbeiterinnen über 16 Jahren in einer Fabrik beschäftigen will, muß hievon der Ortspoltzeibehörde vorher schriftliche Anzeige machen (8- IW
Ms . 1 Gew.-Ordg .).

In der Anzeige sind anzugeben : die Fabrik, die Wochentage , an welchen die Beschäftigung stattfinden soll . Beginn und Ende der Arbeitszeit und
der Pausen , Art der Beschäftigung . Soll hierin eine Aeudernng eintreten , so muß davon vorher der Behörde weitere Anzeige gemacht werden
<8. IM Ws . 2 G-w . Ordg .).

^
Arbeiterinnen über 16 Jahren dürfen nicht länger als 11 Stunde « täglich , an Vorabenden der Sonn - und Festtag « nicht länger als 16 Stunde «

täglich beschäftigt werden (8 137 Abs. 2 Gew.-Ordg .).
Die Arbeitsstunden der Arbeiterinnen dürfen, abweichend von 8- 137 Abs. 1 der Gew.-Ord ., in die Zeit zwischen vier ein halb Uhr Morgen- und

neun Uhr Abends gelegt werden .
Am Sonnabend , sowie an den Vorabenden der Festtage ist die Beschäftigung nach fünf ein halb Uhr Nachmittags verboten (8 137 Abs. 1 Gew.-Ordg).
Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens einstündtge ArbeitSpans « gewährt werden. Arbeiterinnen Wer 16 Jahren ,

Welche ein Hauswesen zu besorgen haben, find auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen , sofern diese nicht mindesten - eine
und eine hmbe Stunde beträgt (8- 137 Abs. 4 Gew.-Ordg .).

In Ziegeleien , welche ohne ständig « Anlage » betrieben werden (Felbbrände) oder in welchen als ständig « Anlage «nr ein Ofen vorhanden
ist , können Arbeiterinnen über 16 Jahren , abweichend von 8- 137 Ms . 2 Gew.-Ordg- an allen Werktagen mit Ausnahme de- Sonnabends und der Vor¬
abende von Festtagen zwölf Stunden beschäftigt werden . In diesem Falle ist den Arbeiterinnen Wer 16 Jahren Vormittags , Mittags und Nach -
«hMigS je eine Muse zu gewähren. Die Beschäftigung muß jedesmal nach längsten- vier Stunden durch eine Pause unterbrochen werden . Die Dauer
her Mittag - Pause muß Mindestens eine Stunde , die der übrigen Pausen mindesten - eine halbe Stunde betragen.

V.
Wöchnerinnen Mfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunst überhaupt nicht , und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden ,

wenn das Zeugniß eine- approbirten Arztes dies für zulässig erklärt (8 - IW Abs. 5 Gew.-Ordg .).
In jedem Arbeitsraum , wo Arbeiterinnen über 16 Jahren beschäftigt werden, ist eine Tafel , welche diesen Auszug in deutlicher Schrift cnthält-

auszühängen (8 IW Abs. 2 Gew .-Ordg .) . _
Auszug

«ms den Bestimmungen der Gewerbeordnung und der Verordnung des BundeSraths vom 18. Oktober 1898 , betreffend di« Beschäftigung von Arbeiterinnen
mrd jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien, über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Ziegeleien , in denen das Forme» der Ziegelsteine auf

die Zeit von Mitte März bis Mitte November beschränkt ist .
I .

In Ziegeleien , einschließlich der Chamottefabriken, dürfen Arbeiterinnen uad jugendliche Arbeiter rächt verwendet Werden ;
zur Gewinnung und zum Transporte der Rohmaterialien, einschließlich deS eingesumpften Lehms ,
zur Handformeret(Streichen oderSchlagen) der Steine mit Ausnahme von Dachziegeln (Dachpfannen) und von Bimssandsteinen(Schwemmsteinen ),
zu Arbeiten in den Oefen und zum Befeuern der Oefen mit Ausnahme des Füllens und Entleeren- oben offener Schmauchöfen ,
zum Transporte geformter (auch getrockneter und gebrannter) Steine , soweit die Steine in Schiebkarren oder ähnlichen Transportmitteln be¬

fördert werden und hierbei ein festverlegtes Gleis oder eine harte ebene Fahrbahn nicht benutzt werden kann .



1V »
II .

Kinder unter 13 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden (Gew.-Ordg . 8. 135 Abs. 1) .
III .

Kinder über 13 Jahren dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind (Gew. -Ordg.

k 135 Abs. 1). ^

Minderjährige dürfen nur beschäftigt werden , wenn sie mit einem durch die Polizeibehörde ihres letzten dauernden Aufenthaltsortes ausgestellten

Arbeitsbuche versehen sind, welches von dem Arbeitgeber einzufordern , zu verwahren und auf amtliches Verlangen jederzeit vorzulegcn ist (Gew.-Ordg .

88. 107 und 108). (Vergleiche auch die in jedem Arbeitsbuch - abgedruckten 88- 111 und 112 der Gew.-Ordg .)

Wer Kinder unter 1» Jahren oder junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren in einer Fabrik beschäftigen will, muß hiervon der Ortspolizei¬

behörde vorher schriftlich Anzeige machen (Gew.-Ordg . 8- IW Abs. 1).
In der Anzeige sind anzugeben : die Fabrik , die Wochentage , an welchen die Beschäftigung stattfinden soll. Beginn und Ende der Arbeitszeit und

der Pausen, Art der Beschäftigung. Soll hierin eine Aenderung cintreten , so muß davon vorher der Behörde weitere Anzeige gemacht werden

(Gew .-Ordg . 8- IW Abs. 2). ^

In jedem Arbeitsraumc, in welchem jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt werden , muß an einer in die Augen fallenden Stelle ein

Verzeichnis der darin beschäftigten jugendlichen Arbeiter unter Angabe der Arbeitstage , deS Beginns und Ende« der Arbeitszeit , des Beginns und

Endes der Pausen auSgehängt sein (Gew.-Ordg . 8 - IW Abs. 2).

Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht länger als sechs Stunden täglich beschäftigt werden (8- 135 Abs. 2 Gew.-Ordg .) .
VIII .

Junge Leute von 14 bis 16 Jahren können , abweichend von der Vorschrift in 8- 135 Abs. 3 Gew.- Ord . , an allen Werktagen mit Ausnahme des

Sonnabends und der Vorabende von Festtagen elf Stunden beschäftigt werden .
IX .

Die Arbeitsstunden aller Arbeiter unter 14 Jahren dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr Morgens beginnm und nicht über achteinhalb Uhr Abends

dauern (Gew.-Ordg . 8- IW Abs. 1) ; die Arbeiterinnen unter 16 Jahren dürfen überdies am Sonnabend , sowie an den Vorabenden der Festtage nicht

nach fünfeinhalb Uhr Nachmittags beschäftigt werden (Gew.-Ordg . 8- 137 Abs. 1 ).
Die Arbeitsstunden der jungen Leute von 14 bis 16 Jahren dürfen abweichend von den Vorschriften in 8- IW Abs. 1 Gew.-Ordg . in die Zeit

zwischen viereinhalb Uhr Morgens und neun Uhr Abends gelegt werden .

In Ziegeleien , welche ohne ständige Anlagen betrieben werden (Feldbrände) oder in welchen als ständige Anlage nur rin Ofen (d. h. nichts als

rin Ofen) vorhanden ist, können junge Leute, abweichend von der Vorschrift in 8- 135 Abs. 3, an allen Werktagen mit Ausnahme des Sonnabends und

der Vorabende der Festtage zwölf Stunden beschäftigt werden.
XI '

Zwischen den Arbeitsstunden müssen allen Arbeitern unter 16 Jahren regelmäßige Pausen gewährt werden . Für solche, welche nur sechs Stunden

täglich beschäftigt werden , muß die Pause mindestens eine halbe Stunde betragen. Den übrigen muß mindestens Mittags eine einstündige , sowie
Bor- und Nachmittags je eine halbstündige Pause gewährt werden (Gew .-Ordg . 8- 136 Abs. 1). Die Beschäftigung muß dabei jedesmal nach längstens
vier Stunden durch eine Pause unterbrochen werden.

Während der Pausen darf den Arbeiter « unter 16 Jahre « eine Beschäftigung im Fabrikbetriebe überhaupt nicht und der Aufenthalt in den
Arbettsräumen nur dann gestattet werden , wenn in denselben diejenigen Theile deS Betriebes , in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt sind , für die Zeit
der Pausen völlig eingestellt werden, oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht thunlich und andere geeignete Aufenthaltsräume ohne unverhältnißmäßige
Schwierigkeiten nicht beschafft werden können (Gew.- Ordg . 8- 136 Abs. 2).

XIII .
An Soun - und Festtagen , sowie während der vom ordentlichen Seelsorger für den Katechumeuen - und Konfirmanden - , Beicht - und Kom¬

munion-Unterricht bestimmten Stunden dürfen Arbeiter unter 16 Jahren nicht beschäftigt werden (Gew .- Ordg . 8- 136 Abs. 3).
In jedem Arbeitsraume, wo Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt werden , ist eine Tafel , welche diesen Auszug in deutlicher Schrift enthält, auszu¬

hängen (8- IW Abs. 2 Gew.-Ordg.).

»

" Privalvorschule
Vorbereitung für Knaben von 6—9 Jahren für die Sexta. Prospekte

zu haben Hirschstraße 46 ._
Kleinkinderbewahranstalt .

2.1 . Die Eltern und Pfleger der unserer Obhut anvertrauten Kinder erlauben wir uns , darauf
aufmerksam zu machen , daß unsere Anstalt und ihre Filialen (Erbprinzenstraße 12 , Bahnhofstraße 56,
Kapellenstraße 461 . , Durlacher Allee 36, Schcffelstraße 37 , Sofienstraße 52 und Augustastraße 3) von

Montag den s . Januar ab
dem Besuch der Kinder wieder geöffnet sein wird und laden hierzu hiermit freundlichst ein.

Der Derwaltangsrath .

Institut L» i»n .
LinävrVarrrLiLrs .

In 6sn bis dlitts Xpril ä . ll. äunvinäsu Linäsr -Iurnkurs können llved einige
Lurchen unä Nüäoksn im Xltsr von 6 — 10 Rubren unkgsnonunsn vsrckso.

VsdAiirxurelt : dlittvoob und gumstux , XuokmittuM von 3—4 Ilbr .
KL «i»«r » r kür sin Visrtsljs .br 15 dlurk.

im Institut « — S Vlktortustru »»« s — Varnr1tt » zx«
uwl ««!»«» 8 nna LL l liv , 4 7 VNr , erboten

Versteigerung .
Freitag den 6. Januar , Nachmittags 2 Uhr ,

werden Werderplatz 31 versteigert , als :
Stoffe für Hemden , Schürzenzeug , Kinder- u.

gr. Schürzen, Flanelle u. Halbflanelle, Corsetten,
Spitzen, Handschuhe , Kinderklridchen , Kapuzen ,

Hauben , Knaben - und Mädchenkappen, eine
Parthie Nickeluhrketten, Bilder in schönen Rahmen,
Knöpfe und Kurzwaaren durch alle Rubriken,

wozu Liebhaber einladet S . jl>r « 88 « I .
XL . Maaren und Gegenstände jeder Art zum

Versteigern werden Marienstraße 45, 2. Stock , an¬
genommen .

Wohnungen zu vermiethen.
* Akademiestraße 89 ist eine Mansarden¬

wohnung , bestehend aus 2 oder 3 kleineren Zim¬
mern , jedes mit besonderm Eingang , Küche mit
Wasserleitung, auf 1. April zu vermiethen . Nä¬
heres im Vorderhaus, parterre.

Augartenstraße 19 ist eine Wohnung von
2 Zimmern nebst Zugehör auf 1. April zu ver¬
miethen. Näheres Augartenstraße 21 im L Stock.

3.1 . Augartenstraße 49 , gegenüber der
Kirche, sind Wohnungen von 2 , 8 und 5 Zimmern,
im Vorder- und Hinterhaus , auf 1. April zu ver¬
miethen . Näheres Marienstraße 60 , i . Stock , im
Büreau.

3.1. Bahnhofstraße 4 ist eine Wohnung,
von 2 Zimmern und Zugehör zu vermiethen.
Näheres parterre.

Blumenstraße 2 ist im 3. Stock eine freund¬
liche Wohnung von 3 Zimmern, Küche, Schwarz¬
waschkammer und Kellerraum auf 1 . April an
nur ruhige Leute (1—2 Personen ) zu vermiethen.
Preis Mk. 360.—. Näheres von 10 Uhr an zu
erfragen im 2. Stock .*2.1. Grenzstraße 5 ist im 4. Stock eine
Wohnung von 3 Zimmern , Küche, Keller u. Man¬
sarde auf 1 . April zu vermiethen . Näheres daselbst
im Laden .

— Kaiser - Allee 2S » , zwischen Scheffel - u.
Schillerstraße, ist eine elegante , noch in vollständig
neuem Zustande befindliche Wohnung, eine Treppe
hoch gelegey , bestehend aus 6 Zimmern und Bad
nebst 2 Kammern , 2 Kellern und- dem üblichen
Zubehör, auf 1. April zu vermiethen . Näheres
daselbst im 4. Stock .

2.1. Kaiserstraße 225 , 1 Treppe hoch, ist
eine schöne , freundliche Wohnung , bestehend aus
5 Zimmern, Küche, Keller , 2 schönen Mansarden .
und Holzremise , auf 1. April zu vermiethen . Nä¬
heres daselbst im Laden .

<



2.1. Kaiserstraße 225 , 2 Treppen hoch , ist
eine schöne Wohnung von 3 Zimmern , Küche,
Keller und Holzremise auf 1 . April zu vermiethen .
Näheres daselbst im Laden .* Kapellenstraße 24 ist der 2. Stock von
3 oder 4 Zimmern, Küche und Zugehör auf 1. April
zu vermiethen . Lu erfragen im Laden.* Karlstraße 35 ist im 8. Stock deS Vorder¬
hauses eine Mansardenwohnung von 3 Zimmern,
Küche, Kammer und Keller auf 1. April an eine
kleinere Familie zu vermiethen . Näheres parterre."5.1. Karlftraße 82 sind der 1. Stock von
4 Zimmern und der 3. Stock von 5 Zimmern nebst
reichlichem Zugehör sofort oder auf später zu ver¬
miethen . Nähere - parterre im Laden.

— Kriegstraße 88 ist der 3. Stock auf
1. April zu vermiethen ; derselbe enthält 5 Zimmer
und Zubehör. Näheres im 1. Stock.

* Luisenstraße 11 ist im 3. Stock eine schöne
Wohnung von 4 Zimmern, 2 Mansarden ^2 Kellern
u. Zugehör, mit schöner Aussicht und ohne Vis-L-vis,
preiswürdig auf 1. April zu vermiethen.*3.1. Luisenstraße 35 ist im 2. Stock eine
Wohnung von 2 Zimmern, Küche und Zubehör zu
vermiethen. Zu erfragen daselbst.

*2.1. Luisenstraße 73 sind im 2. Stock zwei
schöne Wohnungen, bestehend aus je 3 Zimmern,
Küche , Mansarde und Zugehör auf 1. April zu
vermiethen . Zu erfragen tm 2 . Stock links.*3.1. Morgenstrabe 14 ist eine freundliche
Mansardenwohnung von 2 Zimmern , Küche, Keller
und Antheil am Trockenspeicher auf 1 . April zu
vermiethen. NäheresRüppurreritraße 38 im 2 . Stock .

*2.1 . R üppurrerstraß e 92« ist eine Wohnung
von 2 Zimmern und Zugehör auf 1. April zu ver¬
miethen. Näheres daselbst im 2. Stock.

2 .2. Schützenstraße 47 im Hinterhaus ist
«ine Wohnung von 2 und 3 Zimmer an ruhige
Leute auf 1. April zu vermiethen . Näheres im
Vorderhaus , 1. Stock.*2.1. Schützenstraße 48 ist eine Wöhnung
von 3 Zimmern, Küche und Zugehör auf 1. April
zu vermiethen . Zu erfragen daselbst im 3. Stock
link«.

— Sofienstraßr 65 » ist eine Wohnung von
8 oder 4 Zimmern , Küche , Keller und Mansarde
an eine ruhige Familie zu vermiethen. Zu erfragen
im Laden .

— Waldstrabe 46 , eine Treppe hoch, ist eine
freundliche Wkhnung , bestehend auS 5 Zimmern
riebst Zugehör, auf 1. April zu vermiethen.

3.1. Werderstraße 5 ist im 2. Stock eine
Wohnung von vier Zimmern — davon etneS mit
Balkon — sammt Zugedör auf 1 . April l. IS . zu
vermiethen. MhereS Werderstrabe 3 im 2. Stock .

2 .1 . Werdrrstraße 66 ist im Vorderhaus
eine Wohnung von 2 Zimmern , Küche mit Zu¬
behör und im Seitmbau sind zwei Wohnungen von
2 Zimmern , Küche und Zubehör auf 1 . April zu
vermiethen . Zu erfragen im Vorderhaus , parterre.

*3.1 . Werderftraße 87 ist im 4. Stock eine
schöne Wohnung von 3 Zimmern , Küche, Mansarde,
Keller, Anthetl an der Waschküche auf 1. April an
ruhige Familie zu vermiethen . Näheres parterre.

— Werderplatz 43 ist eine schöne Wohnung
von 4 Zimmern , Küche mit Kochgaseinrichtung ,
Mansarde und Keller an eine ruhige Familie so¬
gleich oder auf 1. April zu vermiethen. Näheres
Werderplatz 45.

— Werderplatz 45 Ist eine Wohnung von
3 großen Zimmern , Küche und Keller an eine
rubig« Famtlie auf 1. April zu vermiethen -

*5.1. We - end - rsße LS ist der 3. Stock ,
bestehend aus 5 schönen, großen Zimmern , Balkon,
Küche , 2 Kammern, 2 Kellerabthetlungen, an eine
ruhige Familie ohne kleine Kinder auf den 1 . April
zu vermiethen . Nähere« im untern Stock.

* Wilhelmstraße 63 ist eine Wohnung, be¬
stehend aus 2 Zimmern, Küche mit Kochga« und
Mansarde , auf 1 . April zu vermiethen. Nähere»
tm 1. Stock._

3.1. Schöne Wohnung von 4 Zimmern mit allem
Zugehör auf 1 . April zu vermiethen: Ritter¬
strabe 34 tm 1. Stock._

*2.1. Eine hübsche Wohnung mit Balkon, be¬
stehend in 5 Zimmern , Küche , Keller und Man¬
sarde , ist auf 1. April oder sofort zu vermiethen .
Nähere« Grenzstraße 28 , parterre._

6.1. In meinem Neubau Krieg - raße S7 » ist
- i« Bel -Etage von 8 Aimmeru und reichlichem
Zugehör per sofort oder I . April zu vermie -
then . Preis 2S66 Mk . LL . - krirg -
straße 97, Büreanbau ._

Schützenstraße 2
ist eine Wohnung , bestehend aus 2 Zimmern,
Küche und Kellerraum, im 2. Stock links, Hinter¬
haus , aui 1 . April zu vermiethen. Näheres daselbst
und Kaiser -Allee 15 im Kontor zu erfragen. —

1«
— Schillerstraße 2

ist im 2. Stock eine schöne Wohnung, bestehend au«
5 Zimmern, Küche, 2 Mansarden und Keller -
abthetlung, auf 1. April zu vermiethen. Nähere«
daselbst und Kaiser -Allee 15 im Kontor zu erfragen.

*8-l . An vermiethen :
Kaiser -Allee 77 » der 2 . Stock von 4 geräumigen
Zimmern , Balkon, freier Aussicht, Keller , 2 Man¬
sarden , Koch - und Leuchtgas , auf 1. April. Näheres
parterre.

Eine frenndliche Wohnung .
bei der NowackS-Anlage, von 6 Zimmern mit Zu¬
gehör ist sogleich oder per April zu vermiethen .
Anzufragen Babnhofstraße 4, parterre. 3.1.

MerlOtte «it Wohnuiz.
* DouglaSstraße 26 ist im Hinterhaus eine

kleine Wcrkstätte nebst Wohnung von 3 Zimmern
und Zugehör auf 1. April zu vermiethen. Näheres
im 1. Stock des Vorderhauses.

Wohnungs -Gesuche .
* Gesucht wird von einer kleinen Familie auf

1. April eine Wohnung, in Mitte der Stadt gelegen ,
von 3 Zimmern , im 3. oder 4. Stock . Offerten
bittet man unter Nr. 131 im Kontor dc« Tagblattes
abzugeben.

* Eine kleine Wohnung von 2 oder 3 Zimmern
wird zwischen der Waldhorn- und Karlstraße von
einer ruhigen Familie aus 1 . April zu miethen ge¬
sucht. Offerten unter Nr. 149 an das Kontor deS
TagblatteS erbeten.

* Ein junge« Ehepaar sucht auf I . April eine
Wohnung von 2 Zimmern , Küche nebst Zugehör,
am liebste« im Bahnhofstadttbeil. Offerten mit
Preisangabe unter Nr . 142 an daS Kontor des
TagblatteS erbeten .

Zimmer zu vermiethen.
* Bismarckstraße 41 , zwei Txeppen hoch , ist ein

schöne « Zimmer sofort oder später zu vermiethen .
* Bahnhosstrabe 28 ist im 2. Stock de- Vorder¬

hauses ein gut möblirte« Zimmer an etnm soliden
Herrn sofort zu vermiethen.

* Leopoldstraße 6 ist ein möblirte« Zimmer
an einen soliden Herrn sofort oder auf 15. Januar
zu vermiethen . Nähere« im 4. Stock .

"Li . Kroncnstraße 47 ist eine leere Mansarde
an eine anständige Person sogleich oder später zu
vermiethen . Nähere» in der Bäckerei.

* Lkaiserftraße L87 , zwischen Herren- und
Waldstraße, sind 2 fein möblirte, geräumige Zim¬
mer (Wohn - und Schlafzimmer) mit 1 oder 2 Betten
sofort beziehbar zu vermiethen . Näheres daselbst,
2 Stiegen hoch .

In der westlichen Kaiserstraße (Katserplatz ) ist
auf die Straße gehend ein geräumiges , schönes
Mansardrnzimmcr an eine einzelne Person auf
sofort oder später zu vermiethen. Näheres DouglaS-
straße 11. parterre recht».

Sofort zu vermiethen :
gut möblirte Zimmer mit Pension an bessereHerren
oder Fräulein. Zu erfragen nn Kontor des Tag¬
blatteS . *

Mitbewohner -Gesuch .
*2.1. Kronenstraße 47 wird zu einem jungen

Kaufmann ein anständiger junger Mann als Mit¬
bewohner gesucht. Näheres in der Bäckerei .

Zwei Ateliors
mit zwei Mansardenstuben sind zusammen oder
einzeln auf 1. April zu vermiethen . Nähere«
Amalienstrabe 65 im 4. Stock. —

b
Stellung

für 5 Pferde mit Aügehör sofort zu vermiethen .
Nähere» Maricnstraße 60 , 1. Stock, im Büreau.

Pferdestall zu vermiethen .
*3.1. Bclfortstraße 9 ist ein Pfrrdestall für 1

ober 2 Pferde sofort zu vermiethen. Näheres Bel-
sortstraße 4 , parterre.

Weinkeller .
21 . Ein großer, gewölbterWeinkeller mit breitem

Eingang , mit Gas - und Wasserleitung versehen ,
ca. 120 gm groß , ist zu vermiethen : Kaisrrstr. 161.
Zu erfragen im 3. Stock daselbst.

Zimmer Gesuch .
* Ein junger Mann sucht bis zum 1 . Februar

in der Südstadt ein möbltrtes Zimmer auf die
Dauer . Preis nicht über 16 Mk. mit Kaffee.
Gest. Offerten unter Nr . 140 an das Kontor des
TagblatteS erbeten .

Ein leeres Zimmn
wird im Innern der Stadt von einem einzelnen
Herrn zu miethen gesucht. Gefl. Offerten unter
Nr . 135 an das Kontor deS TagblatteS erbeten .

Dienst -Anträge .
* Ein kräftiges Mädchen für Hausarbeit sofort

gesucht: Hirschstraße 83 tm 3. Stock .
*2 . 1. Wegen Erkrankung findet eine perfekte

Köchin, welche auch die Hausarbeiten verrichtet , bei
einem einzelnen Herrn sofort gute Stelle : Stein¬
straße 19 tm 3. Stock.

4.1. Bet einer kleinen Familie kann ein zuver¬
lässiges , in allen Hausarbeüen erfahrene« Mädchen
gegen guten Lohn sofort eintreten. Zn erfragen
Kaiserstraße 23 tm Friseurladen.

— Au baldmöglichstem Eintritt wird ein
durchaus erfahrene « und zuverlässiges Kinder¬
mädchen oder eine Kinderfrau bei hohem
Lohn gesucht- Gute Zeugnisse erforderlich.
Nachzufragen im Kontor des TagblatteS .

* Ein junges , braves Mädchen wird zum so¬
fortigen Eintritt gesucht. Zu erfragen Rhrtn-
straße 51. Müblburg .

* Ein fleißige« Mädchen, das alle Hausarbeiten
pünktlich besorgt und gerne mit Kindern umgeht»
findet für sofort oder auf 1. Februar gute Stale :
Rüppurrerstraße 92 » im 2. Stock .

* Ein tüchtige« Mädchen wird zur Aushilfe vom
1. Februar bis 1 . April gesucht. Lohn monatlich
15 Mark . Zu erfragen im Kontor des TagblatteS.

Wegen Erkrankung des Mädchen « wird znm
sofortigen Eintritt ein Mädchen gesmcht ,
welches kochen und der Hausarbeit vor - ehru
kann . Nähere - Friedenstraße 26 im 2. Stock .

* Gesucht aus sofort ein tüchtige» Mädchen,
welches sich willig Men häuslichen Arbeiten rmter-
zieht und etwa- kochen kann. Zu erfragen Kstser-
straße 140 bei Herrn Salzer .

* Ein ordentliches Mädchen , welche« etwa»
kochen kann und Hausarbeit übernimmt , findet
gute Stelle . Zu erfragen im Kontor deS Tag¬
blatteS .

*2.1. Ein zuverlässiges Kindermädchen mit
guten Zeugnissen wird bei hohem Lohn zu einem
einjährigen Kinde gesucht. Zu erfragen Krteg -
straße 51, Vormittags vor 11 Uhr.

* Ein ältere«, besseres Kindermädchen , welche«
in der Kinderpflege gut erfahren und im Besitze
guter Zeugnisse ist, wird auf 15. d. MtS. oder auf
1 . Februar gesucht. Zu erfragen im Kontor dcS
Tagblattes.

Dienst -Gesuche .
* Ein Mädchen, welches gut bürgerlich kochen

kann , sowie Me Hausarbeit verrichtet , sucht sofort
Stelle. Zu erfragen Sdrdolfstraße W, 5 . Stock link«.

*3.1. Ein tüchtige« Mädchen, in Men häuslichen
Arbeiten erfahren, sucht sofort Stelle , am liebsten
bet einzelnem Herrn oder einer Dame . Zu erfragen
Kaisrr- Mee 69 , 1. Stock .

SP « « » rrrlt
auf gute zweite Hypothek sofort aufzunehmen ge¬
sucht. Offerten unter Nr . 134 an das Kontor des
Tagblattes erbeten . 2.1.

« rvo- SVV« Mark zu
werden von einem pünktlichen Zinszahler (sichert
StaatSangestrllter) gegen Eintrag als NachhypotheK
auf ein schönes Nmvrsen im westlich«« Städtchen
und doppelter guter Bürgschaft sofort oder auf
1 . AprU d. I . aufzunehmen gesucht; event. jährliche
Abzahlung nach Uebereinkunst . Bermittlcr streich
verbeten. Offerten bittet man unter Nr . 182 tm
Kontor des TsgblatteS abMGeh» . 2.1 .

SS» " .
Provision dem Verkäufer meiner Aluminium- und
Nickelschilder.

Dotter«
*2.1. Düsseldorf .



1V»

Die noch vom Weihnachtsverkauf übrigen

wollenen und seidenen HoirorrövLo , Los .» , LoL » rxos , IssiMSLolLoi » ,
^ Lollor , Ss .vLots , H» V » » os1soLo ^ rlriLol u s w.

werden, um damit zu raumen , zu sehr billigen Preise « abgegeben .

Bückinge,
Sprotten ,
geräucherter Lochs ,
ungesalzener Caviar

bei —
6° 6artknrin 8.

Am heutigen Tage verlegte ich mein bisher unter der Firma Ist . NlüIIen
Nsvkßolgvn betriebene Baugeschäft von Akademiestraße 28 nach
meinem neuerbauten Hause

L » rl8l ^ » 88v « 8 .

Schellfische,
frisch eingetroffen , empfiehlt

I ' . Lonsol ,
Ecke Karl- und Amalienstraße 14b.

Indem ich für das mir bisher in so hohem Maaße geschenkte Vertrauen
meiner verehrten Kunden besten Dank sage, bitte ich , dasselbe mir auch in dem
neuen Geschäftslokal bewahren zu wollen.

Für alle Neubauten sowie Reparaturen und architektonische Arbeiten halte
ich mich bei Berechnung billigster Preise bestens empfohlen.

Da « Dest« Düt« ioa««s»'.

Mir»ruoL Vst »u«» Lp»a»«Ir»r», vroUt»tsil
»»a SL»aI»ra.

8aapt -Ovxöt: 18.12.
Sskn » L Vasslvn , Narlar- Ke.

^ od . lauert
,

Architekt und Baumeister ,
bi Karlfiraste « 8,

Fernsprech-Anschluß Nr. 492.

liinlmdneßer Wer
(Vtöuchshof )

in ^ und Flaschen
b« 4 ) . 4 ^» rtlL » r1u8 ,

Karlstraße 13a.

— Unsren —

auf dem Werderplatzmarkte zu den billigsten Preisen.

v . « . W i e , Nnvlit . ,
Markgrafenstraße 45 . Telephon 98.

Giftwnizen (Mäusegift)
Emvfieblt

^uliur vskn gsvitüreQ vir »uk

NeuLvlage« M Re-arMtli
von

sowie Ikepariren von

Nährnaschinen
besorgt prompt u . billig

ÄL » x
Adlerstraße 8. *

re.

° Tafeläpfel .
größtentheils Glanzreinetten , werden
von 50 Pfd . an ä M . 8.— p. Ctr .

geliefert, bei kleineren Quantitäten entsprechend
höher . Näheres bei

»N NLLssR« , Amalienstraße 37 .

kslutlilsr Mi >M ,
Orossd. LokllkkeraiitLv ,

ISu .
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Der vorgerückten Jahreszeit wegen werden die noch vorrathigen
Modell Costüme» Jacke«, Capes , Pelz und Plüsch

kragen, Abendmäntel, Pelzmäntel u s Ui.
zu bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben .

8 . Ar« Ä« i .

MlMigsgelegeilljtit !
Zur Rückladung befinden sich bei unS :

St . 2 8 in Patentwagen aus Wiesbaden .
» 1 10 in dto . „ Liegnitz .
„ 1 10 in dto . ^ Halle a . S .

. 1 8 in dto. „ Breslau .
„ 18m dto . „ Berlin .

Z. Maver § Zok ».
Spedition, Möbeltransport, Speicherei ,

2.2. Ettliugerstraße 107 .

bsul
Band 38 Pfg

Ulte ürauml prinir» I vüuäets Vkerke
Herrenstraße 4.

Alle Freitag wird geschlachtet.
Mittwoch darauf SchweinSknöchel mit Kraut .

Großheyoglichcs Hostheater.

Band 38 Pfg . ,
l.vo »

Band 38 Pfg .
Freitag den 6 . Januar . Abtheilung O

(graue Abonnementskarten) . 25. Abonnements-
Vorstellung . (Mittel -Preise .) Der Ratten¬
fänger von Hameln . Große Oper in
5 Akten und einem Prolog. Dichtung (mit
Zugrundelegung der Sage und der Fabel von
I . Wolff's gleichnamiger „Aventiure« ) von
Friedr . Hofmann. Musik von Victor E . Neßler.
Anfang '/z7 Uhr . Ende nach '/,10 Uhr.

Samstag den 7. Januar . Abtheilung L
(gelbe Abonnementskarten) . 26 . AbonnementS -
Vorstell . (Kleine Preise .) Nothkäppchcn .
Dramatisches Kindermärchen in 1 Akt von
Ludwig Tieck , für die Bühne eingerichtet von
Feodor Wehl. Musik von A. Mohr. —
Die Pappenfee . Pantomimisches Ballet¬
divertissement von I . Habreiter und F . Gaul .
Musik von Joses Bayer . Anfang 7 Uhr.
Ende 9 Uhr.

Bei dieser Vorstellung ist es gestattet, daß eine
erwachsene Person ihren Platz mit einem Kinde
theilt, oder, daß für zwei .Kinder nur eine Eintritts¬
karte gelöst wird.

Sonntag den 8. Januar . Abtheilung
(rothe AbonnementSkarten ) . 26 . Abonnements-
Vorstellung. (Mittel- Preise.) In neuer Aus¬
stattung : Figaros Hochzeit . Komische
Oper in 4 Akten von W . A. Mozart. Dichtung
von Lormzo da Ponte. Anfang '/z7 Uhr.
Ende nach ^ 10 Uhr .

Der Vorverkauf der Eintrittskarten zu diesen
Vorstellungen findet längstens bis S Nhr Nach¬
mittags deS der betreffenden Vorstellung vorher¬
gehenden Tages , an Werktagen jeweils von
VslO Uhr Vormittags bis 1 Uhr Mittags und von
3—5 Uhr Nachmittags zum Kassenpretse zuzüglich
85 Pfennig Vorverkaufsgebühr für jede Karte statt .

Bei schriftlicher Bestellung ist der Bettag für die
Karten und die Vorverkaufsgebühr sowie daS Porto
für Antwort an die Norverkanfsstelle des Gr .
Hoftheaters einzusenden.

Nur von Auswärtswohneude « werden schrift¬
liche Bestellungen angenommen.

Die Vorverkaufsstelle befindet sich im Hoftheater-
gcbäude, Eingang Stadtseite .

r» » » » 8

Hamburger Lngros -Lager

Mar Mrcke/aoM .
- Als vorzügliche Kapitalanlage zu verkaufen :

Bauplatz an verkehrsreicher Straße,
Giebel vorhanden , sowie kvllv Vsssnlrslsllsn als Rückge¬
bäude , daher auch für einen Geschäftsmann oder ein industrielles
Unternehmen geeignet . Anzahlung ivvv Mk . oder mehr.
Anfragen unter Rr . 134 an das Kontor ves Tagbl . erbeten .

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meine liebe Gattin , unsere
Tochter , Schwester und Schwägerin

kmms üüösell , gcb Ltäiilo,
nach langem Leiden in die ewige Heimath abzurufen.

Karlsruhe, den 5. Januar 1899 .
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen :

Die Beerdigung findet Samstag Vormittag 11 Uhr von der Friedhof¬
kapelle aus statt.

Druck und Beklag der Ehr . Fr . Müllcr '
schen HosbuchhaMung, ndiglrt outrr Vcrantwvrtlichkkt , von Ludwig Riegel in Karlsruhe.
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